
Hinweise für Antragsteller  
Else Kröner Fresenius Preis  
für Medizinische Entwicklungszusammenarbeit 

Thema 2020: Vernachlässigte Tropenkrankheiten


Antragsteller* für den Else Kröner Fresenius Preis für Medizinische Entwicklungszusammenarbeit 2020 bitten wir 
folgende Informationen zu beachten:  

Voraussetzungen für eine Bewerbung sind:  
✓ Ausgezeichnet werden können nur aktuell und bereits seit mindestens einem Jahr laufende 

Projekte, die noch für mindestens ein weiteres Jahr fortgeführt werden. Projekte, die sich noch in 
der Planung befinden, sind von der Bewerbung ausgeschlossen.  

✓ Das Projekt muss der Verbesserung der medizinischen Ausbildung und/oder der 
Patientenversorgung im Bereich der Bekämpfung der vernachlässigten Tropenkrankheiten liegen.  

✓ Beantragt werden können Projekte in Entwicklungsländern, die durch den Entwicklungsausschuss 
(DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als solche 
definiert sind. Die Kriterien sowie die aktuelle Länderliste finden Sie hier. 

✓ Das Projekt darf bisher nicht von der Else Kröner-Fresenius-Stiftung gefördert worden sein. 
✓ Das eingesetzte Personal muss unter fachlich erfahrener Leitung stehen (zum Beispiel Facharzt/-

ärztin, Krankenschwester mit langjähriger Berufserfahrung etc.). 
✓ Die Bewerbung hat durch den zuständigen Projektleiter oder einen leitenden Angestellten der das 

Projekt tragenden Organisation zu erfolgen.  
✓ Die Organisation muss eine gemeinnützige oder öffentlich-rechtliche Einrichtung aus dem Inland 

oder aus dem europäischen Ausland (inkl. EFTA-Länder) sein. Staatliche und staatsnahe 
Organisationen sind von der Bewerbung ausgeschlossen. 

✓ Wird ein Antrag von mehreren Organisationen gemeinsam vorgelegt, ist ein verantwortlicher 
Hauptantragsteller zu benennen. 

✓ Die antragstellende bzw. hauptantragstellende Organisation fungiert als Mittelempfänger und hat 
die Fördermittel der Stiftung zu verwalten.  

✓ Es müssen mindestens eine Partnerorganisation und ein lokaler Ansprechpartner im Projektland 
benannt werden. Das Projekt kann von einer lokalen Zweigstelle der antragstellenden Organisation 
implementiert werden oder durch eine Partnerorganisation vor Ort. Dabei muss die 
Partnerorganisation eine eigenständige juristische Person sein.  

Der Antrag hat folgende Kriterien zu erfüllen:  
✓ Der Gesamtantrag (ohne Deckblatt und Anlagen) darf maximal fünfseitig sein.  
✓ Der Antrag ist auf Deutsch zu verfassen. In Ausnahmefällen können auf Anfrage Anträge in 

Englisch (mit deutscher Kurzdarstellung) zugelassen werden.  
✓ Das Deckblatt soll den Titel des Projektes, den Namen und die Kontaktdaten der antragstellenden 

Organisation, den Namen des projektleitenden oder hauptsächlich durchführenden Mitarbeiters und 
eine kurze Darstellung des Projektes (max. eine halbe Seite) enthalten. 

Der Antrag soll folgende Punkte behandeln:  
✓ detaillierte Beschreibung des Projektes mit den bereits erreichten und zukünftig geplanten 

Projektzielen und –maßnahmen,  auch hinsichtlich Perspektive und Nachhaltigkeit des Projektes,  
✓ Darstellung des Wirkungsgrades des Projektes und der Anzahl der profitierenden Patienten/

ausgebildeten Personen, Einbezug lokaler Partner bei Planung, Durchführung und Kontinuität des 
Projektes, 

✓ Darstellung der antragstellenden Organisation mit der bisherigen Geschichte und Kompetenz sowie 
mit der speziellen Erfahrung im Bereich des Projektantrages 

✓ Biographie des das Projekt leitenden oder hauptsächlich durchführenden Mitarbeiters und 
Beschreibung seiner besonderen Leistungen generell und im Besonderen in diesem Projekt 

✓ bisherige Finanzierung des Projektes und geplante Verwendung des Preisgeldes im Rahmen des 
Projektes. 

https://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/Ministerium/ODA/DAC_Laenderliste_Berichtsjahre_2018_2020.pdf
http://www.sfbvg.ch/xml_3/internet/de/application/d2/f12.cfm


Als Anlagen sind folgende Unterlagen beizufügen: 
✓ Nachweis der Gemeinnützigkeit der antragstellenden Organisation sowie objektivierbare 

Unterlagen (wie Preise, Presseartikel, Förderungen, Spendensiegel, Referenzschreiben etc.), die 
die Reputation und Kompetenz der Organisation zeigen.  

✓ Erklärung, dass eine Weiterförderung des eingereichten Projektes bei keiner anderen 
Förderinstitution eingereicht ist oder Beifügung des parallel eingereichten Antrags mit Angaben zur 
Förderinstitution. Zusätzlich ggf. Aufführungen der Förderungen, die das Projekt aktuell erhält. 

✓ Kooperationszusage des/der beteiligten Partner, 
✓ Einverständniserklärung zur Speicherung der Daten. 

*Mit der Verwendung der maskulinen Form sind gleichermaßen Personen jeglichen Geschlechts gemeint.  

Else Kröner-Fresenius-Stiftung

Die gemeinnützige Else Kröner-Fresenius-Stiftung widmet sich der Förderung medizinischer 
Forschung und unterstützt medizinisch-humanitäre Projekte. Mit einem jährlichen 
Fördervolumen von über 50 Mio. € ist sie aktuell die größte medizinfördernde Stiftung 
Deutschlands.  
www.ekfs.de 

Kontakt
Dr. Judith von Heusinger 
Else Kröner-Fresenius-Stiftung 
Am Pilgerrain 15 | 61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
j.heusinger@ekfs.de 
Tel.: 06172-897517 
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